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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Ulf Thiele, Melanie Reinecke, Verena Kämmerling, Björn Thümler, 
Claus Seebeck, Saskia Buschmann, Birgit Butter, Katharina Jensen, Reinhold Hilbers und Axel 
Miesner (CDU) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der 
Landesregierung  

Umsetzung des Nachtragshaushalts 2024 zur Hochwasserhilfe 

Anfrage der Abgeordneten Ulf Thiele, Melanie Reinecke, Verena Kämmerling, Björn Thümler, 
Claus Seebeck, Saskia Buschmann, Birgit Butter, Katharina Jensen, Reinhold Hilbers und Axel 
Miesner (CDU), eingegangen am 25.04.2024 - Drs. 19/4176, 
an die Staatskanzlei übersandt am 26.04.2024 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz namens der Lan-
desregierung vom 13.05.2024 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Im Haushaltsplan 2024 hat der Haushaltsgesetzgeber für Maßnahmen der Wasserwirtschaft sowie 
des Hochwasser- und Küstenschutzes insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 302 349 000 Euro und 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 67 777 000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Einpla-
nungssitzung zur Verteilung der Küstenschutzmittel fand am 8. Januar 2024 statt. Die bei dieser 
Gelegenheit beschlossene Maßnahmenliste wurde bisher jedoch nach Kenntnis der Fragesteller 
nicht veröffentlicht. 

Seit dem Jahr 2016 werden aus der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von Vorhaben des Hochwasserschutzes im Binnenland im Land Niedersachsen und in der Freien 
Hansestadt Bremen (RL Hochwasserschutz im Binnenland - HWS)“ Sanierungsmaßnahmen von 
Schöpfwerken durch die Schöpfwerkverbände gefördert. Diese Förderung endet im Sommer 2024. 
Im Jahr 2023 wurde zwischen der Landesregierung und den Schöpfwerksverbänden für die Förder-
periode 2023 bis 2027 die Anschlussförderung über das Programm Klara (Klima, Landwirtschaft, 
Artenvielfalt, Regionale Akteure) vereinbart. Hieraus sollen Schöpfwerk-Sanierungen mit bis zu 80 % 
gefördert werden. Obwohl die erste Antragsphase (Call) erst nach Bekanntgabe einer korrespondie-
renden Richtlinie beginnen kann, wurde eine solche bisher dem Vernehmen nach nicht veröffentlicht. 
Aus einzelnen Deich- und Schöpfwerksverbänden wurde gegenüber den Fragestellern die Sorge 
artikuliert, dass bis zum Ende des Jahres 2024 nicht verausgabte Fördermittel im Folgejahr verfallen 
könnten. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung:  

Die Einplanung der Küstenschutz-Vorhaben wurde am 19.04.2024 in Harlesiel bei einer gemeinsa-
men Pressekonferenz des Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz und dem Niedersäch-
sischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit Umweltminister 
Christian Meyer öffentlich vorgestellt.  

Ebenso wurde die Liste der Küstenschutzvorhaben mit Vorhaben, Ort und Summe transparent ver-
öffentlicht1. 

                                                
1  https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/hohe-anforderungen-an-den-

kustenschutz-durch-turbulente-sturmflutsaison-und-klimakrise-231464.html 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/hohe-anforderungen-an-den-kustenschutz-durch-turbulente-sturmflutsaison-und-klimakrise-231464.html
https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/hohe-anforderungen-an-den-kustenschutz-durch-turbulente-sturmflutsaison-und-klimakrise-231464.html
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Das Land stellt, gemeinsam mit dem Bund, in diesem Jahr die Rekordsumme von über 80 Millionen 
Euro für den Küstenschutz auf dem Festland und den Inseln zur Verfügung. Beim Küstenschutz gilt 
das Vorsorgeprinzip. Das Vorsorgemaß ging bisher von 50 cm Meeresspiegelanstieg in 100 Jahren 
aus. Jetzt gilt das Klimamaß von 100 cm. 

Auch für die Folgejahre sind über 43 Millionen Euro für die Umsetzung der Schutzprojekte an der 
Küste vorgesehen. Der Küstenschutz wird aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes finanziert (70 % Bundes- und 30 % Landesanteil). Die 
vorgesehene Verwendung der Küstenschutzmittel erfolgt auf Grundlage der Generalplanung Küs-
tenschutz, der Bedarfsanmeldungen und unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der einzelnen Vor-
haben. 

Für Bauprojekte im Bereich der 22 Hauptdeichverbände sind im Jahr 2024 rund 51,5 Millionen Euro 
eingeplant. Insgesamt werden in den Verbandsgebieten in Niedersachsen Mittel für die Umsetzung 
oder Planung von über 100 Einzelprojekten zur Verfügung gestellt. Die für landeseigene Vorarbeiten 
sowie Vorhaben auf dem Festland vorgesehenen Mittel belaufen sich auf knapp 12,9 Millionen Euro. 
Weitere 15,7 Millionen Euro investieren Land und Bund in den Schutz der Ostfriesischen Inseln. Im 
Jahr 2023 waren es 5,7 Millionen Euro im Bereich der Inseln. 

 

1. Welche Maßnahmen sollen aus den Küstenschutzmitteln 2024 in welcher Höhe gefördert 
werden (bitte Maßnahmen mit Investitionsvolumina, geplanter Förderung und geplantem 
Bewilligungstermin getrennt auflisten)? 

Das Bau- und Finanzierungsprogramm 2024 für den Küstenschutz ist als Anlage beigefügt sowie 
über den nachfolgenden Link einsehbar: https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/206454/
Liste_Kuestenschutz_Projektvorhaben_2024.pdf.  

Dargestellt sind die Barmittelansätze 2024 sowie die Verpflichtungsermächtigungen 2025 bis 2027. 
Die Bewilligungsbescheide für die verbandlichen Vorhabenträger werden derzeit vom NLWKN er-
stellt. 

 

2. Welcher Inhalt wurde für die Förderrichtlinie Klara 2023 bis 2027 zur Anschlussförderung 
der Sanierung von Schöpfwerken vereinbart, und wann ist mit Veröffentlichung der 
Richtlinie zu rechnen? 

Auf Grundlage des GAP-Strategieplans werden derzeit die Förderrichtlinie sowie die ELER-spezifi-
schen Dienstanweisungen mit den zugehörigen Vordrucken erstellt. Für die Erstellung von Förder-
richtlinien gibt es einen konkreten Ablaufplan, da u. a. auch komplexe beihilfe-rechtliche Aspekte zu 
würdigen sind. Die Veröffentlichung der Förderrichtlinie ist für Herbst 2024 vorgesehen. 

 

3. Welcher zeitliche Ablauf ist für den Fall, dass die Gefahr eines Fördermittelverfalls tat-
sächlich besteht, für die Beantragung, Mittelverwendung und Abrechnung von Förder-
mitteln aus dem Programm Klara 2023 bis 2027 im Jahr 2024 geplant, um zu gewährleis-
ten, dass im Jahr 2025 keine in diesem Programm bewirtschafteten EU-Mittel verfallen? 

Aufgrund der geltenden n+2-Regelung (n steht für das Kalenderjahr für das die Zuwendung bewilligt 
wurde) für die Mittelverwendung im Rahmen von KLARA besteht die Möglichkeit, die ELER-Mittel 
aus dem Jahr 2024 noch bis zum 15.10.2026 zu verausgaben, d. h. bis zu diesem Datum müssen 
die geförderten Projekte entsprechend den für EU-Mittel geltenden umfangreichen Vorgaben und 
Regularien abgerechnet sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist daher die Gefahr eines Fördermittel-
verfalls nicht erkennbar. 

 

 

(Verteilt am 15.05.2024) 

https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/206454/Liste_Kuestenschutz_Projektvorhaben_2024.pdf
https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/206454/Liste_Kuestenschutz_Projektvorhaben_2024.pdf


Anlage
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